
1. Tag: Montag, 22.11.2010
Linienflug vom gewählten Flughafen über
Frankfurt/M. nach Delhi, der Hauptstadt In-
diens: Hotelbezug für zwei Nächte.

2. Tag: Dienstag, 23.11.2010
Am Vormittag Besichtigungen in Alt Delhi
(Rotes Fort, Gedenkstätte Mahatma Gandhis,
Moschee Jama Masjid). Am Nachmittag orien-
tierende Stadtrundfahrt in Neu Delhi, das von
kolonialer Architektur geprägt ist, mit Blick auf
Prachtstraßen, Präsidenten-Palast, Parlaments-
gebäude; Besichtigung des Qutab Minar Kom-
plexes (12. Jh.).

3. Tag: Mittwoch, 24.11.2010
Fahrt nach Sikandra: Besichtigung des aus rotem
Sandstein und weißem Marmor errichteten Mau-
soleums von Akbar dem Großen, das durch die
Vermischung buddhistischer, hinduistischer,
christlicher und islamischer Architekturstile an
die sehr weltoffene Geisteshaltung des hier bei-
gesetzten Herrschers erinnert. Weiterfahrt nach
Agra: Hotelbezug für eine Nacht. Besuch des

INDIEN

Das „Goldene Dreieck“ und
Kreuzfahrt auf dem Brahmaputra
Rundreise durch Rajasthan und 1-wöchige Flusskreuzfahrt auf der „M.V. Mahabaahu“

Reise KF0S0601 vom 22. November bis 6. Dezember 2010

Im Herzen von Indiens Norden liegt das „Goldene Dreieck“, dessen glanzvolle Eckpunkte
die Städte Delhi, Agra und Jaipur bilden, und dessen unbestrittener Höhepunkt das mär-
chenhafte Grabmal Taj Mahal ist. Grandiose, mit Skulpturen und filigranen Reliefs ge-
schmückte Tempelanlagen, Prachtbauten der Mogulherrscher und Maharadschas zeugen
von der glanzvollen Vergangenheit Indiens. Farbenfroh gekleidete Menschen, anmutige,
verschleierte Frauen und schnurrbärtige Männer mit kunstvoll gewickelten Turbanen gehö-
ren noch ebenso zum Straßenbild wie Elefanten, Kamele, Pfauen, Büffelkarren und heilige
Kühe. Im Anschluss an diese klassische Studienreise unternehmen wir eine 1-wöchige,
unglaublich eindrucksvolle Kreuzfahrt auf dem mächtigen Strom Brahmaputra, der seine
Quellen im Himalaya hat und sich gemächlich durch das Flachland von Nordostindien win-
det, bevor er in Bangladesch mit dem Ganges zusammenströmt und sich in den Golf von
Bengalen ergießt. Während der Kreuzfahrt werden Ausflüge in mehrere Nationalparks un-
ternommen; Besuche von Tempelanlagen, Kirchen und Teeplantagen wechseln sich ab mit
eindrucksvollen Landschaftsbildern. Aber auch Begegnungen mit der Bevölkerung, ein Halt
an der größten Flussinsel der Welt und Tierbeobachtungen (u.a. Elefanten, Wasserbüffel,
Rhinozerosse) gehören zu diesem ganz neuen, exklusiven Kreuzfahrterlebnis!

32

Taj Mahal



Mutter Teresa Waisenhauses „Missionaries of Cha-
rity“. Am Abend Besichtigung des sagenhaften Taj
Mahal, errichtet von Shah Jahan in Erinnerung
an seine Gemahlin Mumtaz Mahal. Besuch des be-
merkenswerten, völlig aus weißem Marmor ge-
schaffenen Mausoleums von Mumtaz Mahal.

4. Tag: Donnerstag, 25.11.2010
Besichtigung des Agra Forts, ein beeindrucken-
der Komplex aus Festungsanlagen, Palästen und
Moscheen am Ufer des Flusses Yamuna. Fahrt
in die verlassene Kaiserstadt Fatehpur Sikri,
eine der imposantesten Zeugnisse des Mogul-
reiches: Besichtigung des aus rotem Sandstein
errichteten Gebäudekomplexes. Anschließend
Weiterfahrt nach Kalakho: Mittagessen und
Hotelbezug für eine Nacht in einer schönen
Bungalowanlage am Ufer eines Monsunsees.
Hier begegnen Sie in authentischer Umgebung
den örtlichen Dorfbewohnern und genießen
deren herzliche Gastfreundschaft. Am Abend
Aufführung traditioneller Volkstänze.

5. Tag: Freitag, 26.11.2010
Fahrt nach Abhaneri mit Besuch des verfalle-
nen Harshat Mata Tempels, der dem Gott Vishnu
geweiht ist, sowie eines interessanten Stufen-
brunnens. Weiter in die „rosarote Stadt“ Jai-
pur, Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan
und sicherlich eine der schönsten Städte In-
diens: Hotelbezug für zwei Nächte und Abend-
essen bei einer Adelsfamilie.

6. Tag: Samstag, 27.11.2010
Fahrt zur nahe gelegenen, prachtvollen Festung

von Amber, der ehemaligen, malerisch an einem
Berghang gelegenen Hauptstadt Rajasthans.
Ausführliche Besichtigung des eindrucksvollen
Palastes. Am Nachmittag Rückkehr nach Jaipur:
Besichtigung des Stadt-Palastes, berühmt für
seine Sammlungen von Teppichen und Hand-
schriften; Besichtigung des Palastes der Winde
und des Observatoriums aus dem 18. Jh.

7. Tag: Sonntag, 28.11.2010
Am frühen Morgen Bustransfer zum Flughafen.
Linienflug nach Guwahati, dem Ausgangsort
unserer Kreuzfahrt. Nach der Ankunft Transfer

zum Hafen, Einschiffung und Kabinenbezug auf
der M.V. Mahabaahu für die nächsten sieben
Nächte.

8. Tag: Montag, 29.11.2010
Am frühen Morgen Ausflug mit den schiffseige-
nen Expeditionsbooten zur Pfaueninsel und
Besichtigung des alten Umananda-Tempels. Mit
etwas Glück sehen Sie auch einige der seltenen
Goldlanguren-Affen. Anschließend Kreuzfahrt
mit dem Schiff bis zum Dorf Kuruwa: Kleiner
Rundgang und freie Zeit. Am späten Vormittag
fahren wir etwa fünf Stunden auf dem Brahma-
putra, bis wir am späten Nachmittag mit den
Expeditionsbooten zur Anlegestelle des Orang-
Nationalparks tendern. Dort erwarten uns dann
Jeeps, mit denen wir eine Safari unternehmen,
während der Wasserbüffel, Rhinozerosse, Ele-
fanten und mit viel Glück sogar Tiger beobach-
tet werden können.

9. Tag: Dienstag, 30.11.2010
Am Vormittag Kreuzfahrt bis nach Tezpur, wäh-
rend der Sie von Bord aus nochmals Gelegenheit
haben, nach Tieren im Orang-Nationalpark Aus-
schau zu halten. In Tezpur besichtigen wir den
Da Parbatai-Tempel, die ältesten Ruinen Assams.
Wir besuchen auch den Bahumi Bahar Hügel mit
Überresten eines Palastes aus dem 10. Jh. und
haben einen schönen Blick auf den Brahmaputra.
Nach einer kurzen Fortsetzung der Kreuzfahrt er-
reicht unser Schiff den Ort Silghat am westlich-
sten Punkt des Kaziranga-Nationalparks.

10. Tag: Mittwoch, 01.12.2010
Bereits vor Sonnenaufgang fahren wir mit Jeeps
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in den Mittelpunkt des Kaziranga-National-
parks, einem der besten Wildparks der Welt
(UNESCO-Naturerbe). Wir unternehmen mehrere
Safaris mit Jeeps und Elefanten, nur unterbro-
chen vom Frühstück und Mittagessen in örtli-
chen Lodges. Wiedereinschiffung auf MV Maha-
baahu am östlichen Ende des Nationalparks.
Teilnehmer, die nicht an diesem Tagesausflug
teilnehmen möchten, können natürlich gern an
Bord bleiben und den Tag auf dem Schiff ge-
nießen.

11. Tag: Donnerstag, 02.12.2010
Am Vormittag Fortsetzung der Kreuzfahrt, bis
gegen Mittag Neamati erreicht wird, eines der
Zentren für den Teeanbau. Hier besuchen wir
das nationale Tee-Forschungszentrum Jorhat,
das es seit mehr als 100 Jahren gibt und sich
zur Aufgabe gemacht hat, die Qualität und An-
baustrukturen in den Assam-Teeplantagen zu
verbessern.

12. Tag: Freitag, 03.12.2010
Am Morgen kreuzt unser Schiff bis zur größten
Flussinsel der Welt, nach Majuli: Die Wiege As-
sams ist seit 500 Jahren kultureller Mittelpunkt
dieser Region. Wir entdecken diese wunder-
schöne Insel und besuchen u.a. auch einige der
besonderen Tempel. Am Nachmittag Fortset-
zung der Kreuzfahrt flussaufwärts bis nach Sib-
sagar, wo das Schiff wieder über Nacht vor
Anker geht.

13. Tag: Samstag, 04.12.2010
Am Vormittag ausführliche Besichtigung von
Sibsagar, der alten Hauptstadt der Könige von
Ahom, die Assam vor der Ankunft der Briten
beherrschten. Unter anderem besuchen wir
den Shiva-Tempel aus dem Jahr 1734, der als

höchster Hindu-Tempel Indiens angesehen
wird. Nach dem Mittagessen an Bord setzen
wir die Kreuzfahrt fort und fahren etwa 5 Stun-
den bis nach Dibrugarh, dem Endpunkt der
Kreuzfahrt.

14. Tag: Sonntag, 05.12.2010
Nach dem Frühstück an Bord Ausschiffung und
Bustransfer in die Innenstadt von Dibrugarh:
Besuch einiger der bekannten Teegärten und
stilvolle „teatime“ mit Tee und Gebäck. Am
Nachmittag Transfer zum Flughafen und Flug
nach Delhi. Ankunft am Abend und Hotelbe-
zug für eine Nacht.

15. Tag: Montag, 06.12.2010
Nächtlicher Transfer zum internationalen Flug-
hafen von Delhi und Rückflug nach Deutschland.

Wichtiger Hinweis
Programmänderungen aus technischen Gründen
möglich. Fahrplanänderungen des Schiffes blei-
ben vorbehalten. Wenn wegen Niedrig- oder
Hochwasser eine Strecke nicht befahren wer-
den kann, behält sich die Reederei das Recht
vor, die Gäste auf dieser Strecke mit Bussen zu
befördern. Dies gilt auch bei etwaigen Schiffs-
defekten.
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Im Reisepreis enthaltene Leistungen:
• Linienflug in der economy-class mit

Lufthansa/Air India ab Frankfurt/M. oder
München nach Delhi und zurück (Aufpreis
für business-class auf Anfrage)

• Innerdeutsche Anschlussflüge je nach
Verfügbarkeit

• Innerindische Flüge von Jaipur nach
Guwahati und von Dibrugarh nach Delhi 

• Alle Flughafengebühren und -steuern und
Kerosinzuschläge zum Zeitpunkt der
Drucklegung

• Transfers, Rundreise und alle Landausflüge
mit klimatisierten, landestypischen Bussen
lt. Programm inkl. aller Eintrittsgelder

• Halbpension während der Rundreise; zusätz-
liches Mittagessen in Kalakho; Abendessen
am 14. Tag

• Unterbringung in Doppelzimmern mit
Bad/Dusche und WC in guten Mittelklasse -
hotels der örtlichen 4-Sterne Kategorie; in
Kalakho in einer Bungalowanlage

• Kreuzfahrt mit 7 Übernachtungen in der ge-
wählten Kabinenkategorie von Guwahati bis
Dibrugarh

• Vollpension während der Kreuzfahrt, begin-
nend mit dem Mittagessen am 7. Tag und
endend mit dem Frühstück am 14. Tag 

• Einheimische, deutschsprachige Reise -
leitung in Indien vom Ankunfts- bis zum
Abreisetag, zusätzlich örtliche Führer (meist
englischsprachig)

• Reiseleitung und geistliche Betreuung durch
einen qualifizierten BiR-Reiseleiter

• Trinkgelder während der Rundreise im
„Goldenen Dreieck“

• Sämtliche Hafengebühren
• Visagebühren

Nicht im Preis enthalten:
• Trinkgelder an Bord (empfehlenswert sind

etwa € 10,– pro Person und Tag)
• Kosten für Getränke, persönliche

Aufwendungen
• Einzelunterbringung
• Reiserücktrittskostenversicherung

Wir empfehlen dringend den Abschluss
eines Versicherungspaketes (s. Rückseite
Anmelde formular)! Buchungs wunsch bitte
auf dem An melde formular an kreuzen. 

Mindestteilnehmerzahl: 45 Passagiere

Hinweise zur Einreise/Anmeldung:
Sie benötigen einen gültigen Reisepass und
ein Visum. Das Visum wird von uns eingeholt
und ist im Reisepreis bereits enthalten!
Anmeldeschluss ist 6 Wochen vor der Reise.
Eine spätere Anmeldung kann einen Eilzuschlag
für die Visabesorgung  bedeuten. 

Reiseleitung und Betreuung:
� Pfarrer Dr. Jürgen Weber, Stuttgart

Preise • Leistungen • Hinweise

Dieses „nagelneue“ Schiff wird erst im Oktober
2009 in Betrieb genommen und ist somit das
neueste und modernste Schiff auf dem Brahma-
putra. Die 29 Kabinen verteilen sich auf drei
Decks und verfügen über großzügige Kleider-
schränke, TV, Safe, Föhn und Minibar. Die Kabi-
nen im Unterdeck verfügen über Dusche/WC,
während die übrigen Kabinen eine Badewanne
haben. Die Suiten und die Luxuskabinen im Mit-
teldeck verfügen zudem über Privatbalkone – die
Suiten auch über einen kleinen Wohnbereich. Im
Unter- und Hauptdeck wird die Klimaanlage zen-
tral reguliert, während die Kabinen auf Mittel-
und Oberdeck über individuell einzustellende Kli-
maanlagen verfügen. Das Hauptdeck ist dem Re-

staurant und der Bar mit Salon vorbehalten. Je
nach Wetter und Programm werden die Mittag-
und Abendessen auch im offenen Bereich des
Oberdecks eingenommen. Im Unterdeck befindet
sich ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna und
Whirlpool sowie Friseur und Massageräume. Der
offene Swimmingpool befindet sich im Heckbe-
reich des Mitteldecks. Ein Fahrstuhl verbindet
neben mehreren Treppenaufgängen die Decks
miteinander. Das Sonnendeck, das sich natürlich
hervorragend für die Betrachtung der Flussufer
und der Tierwelt eignet, kann allerdings nur über
eine Treppe erreicht werden. Zwei schiffseigene
Tenderboote bringen die Passagiere dort an
Land, wo es keine Pier gibt. 

Unser Schiff „M.V. Mahabaahu“

Kabinenplan „M.V. Mahabaahu“

Reisepreise KF0S0601 pro Person inkl. Landausflugspaket

Kategorie Deck Kabinentyp Preis
01 Unterdeck 2-Bett Standard € 3.995,–
02 Mitteldeck 2-Bett De Luxe € 4.595,–
03 Oberdeck 2-Bett De Luxe € 4.895,–
04 Mitteldeck 2-Bett mit Balkon € 5.195,–
05      Mitteldeck Suite mit Balkon € 5.595,–

Zuschlag für Alleinbenutzung der Kabine während der Kreuzfahrt: € 900,–
Einzelzimmerzuschlag während der Rundreise (7 Nächte): € 425,–

Frühbucherrabatt bei Buchung bis zum 31.12.2009 (Posteingang): € 100,– pro Person

Unverbindliche Illustration
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Wir bieten für unsere Kreuzfahrten unterschiedliche Frühbucherrabatte an, die im jeweiligen Preis/Lei-
stungsteil genauer beschrieben sind. Um den Frühbucherrabatt zu erhalten, muss die schriftliche An-
meldung am jeweils genannten Stichtag bei uns eingetroffen sein!

Unsere Frühbucherangebote im Überblick:
Reiseart Reisenummer Reisezeit Frühbuchernachlass bei Buchung

pro Person bis zum
Seekreuzfahrt KS0S0301 09.04.-22.04.10 € 100,– 31.10.2009
Seekreuzfahrt KS0S0401 24.05.-06.06.10 € 300,– 23.12.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0101 29.05.-05.06.10 € 100,– 31.10.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0201 19.06.-26.06.10 € 100,– 31.10.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0301 03.08.-15.08.10 € 100,– 31.10.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0401 09.10.-16.10.10 € 100,– 31.12.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0501 18.10.-24.10.10 € 100,– 31.12.2009
Flusskreuzfahrt KF0S0601 22.11.-06.12.10 € 100,– 31.12.2009

Kostenloses Rücktrittsrecht:
Neben dem finanziellen Vorteil bieten wir allen
Frühbuchern zudem die Sicherheit, bei unseren
sieben Kreuzfahrten im Vollcharter (s. S. 3) bis
zum 01.10.2009 (Posteingang) ihre Buchung
kostenlos zu stornieren! Sie werden also nicht
„bestraft“, wenn Sie sich frühzeitig anmelden,

sondern genießen neben dem Rabatt und der
wesentlich besseren Wahlmöglichkeit be-
stimmter Kabinen den Vorteil, sich unbesorgt
so früh wie möglich zu entscheiden. Nach der
genannten Frist erheben wir bei Ihrem Rück-
tritt die in den Reisebedingungen aufgeführ-
ten, pauschalierten Stornierungsgebühren.

Und noch etwas versprechen wir Ihnen:
Sie werden bei uns keine „Last-minute-
Angebote“ für unsere Kreuzfahrten finden
und sich dann ärgern, dass Sie als Kurzent-
schlossene/r eventuell besser „gefahren“
wären. Eine frühe Buchung bietet Ihnen bei
uns nur Vorteile, keine Nachteile!

SSOONNDDEERRKKOONNDDIITTIIOONNEENN  FFÜÜRR  FFRRÜÜHHBBUUCCHHEERR

Lassen Sie sich an Stau und Stress vorbeifahren. In Verbindung
mit einer unserer Reisen können Sie Ihre Bahnanreise zum preis-
günstigen Sonderpreis gleich mitbestellen. 

Unsere Fahrkarten gelten ohne feste Zugbindung in allen fahr-
 planmäßigen Regelzügen der Deutschen Bahn AG (inkl. ICE, EC/IC).
Die Fahrkarten sind je Fahrtrichtung 2 Tage ab Reiseantritt gültig,
längstens bis zu einem Monat nach dem ersten Ge ltungs tag. Sie gelten nicht in
DB-Autozügen, Sonderzügen und bei InterConnex. 

Die Preiskategorie für Ihre Hin- und Rückfahrt lesen Sie ganz einfach an den
Kilometerzonen ab. Es gilt die Entfernung vom deutschen Abfahrts bahn hof
bis zu Ihrem Abflughafen bzw. Abfahrtsort. 

Eine Reservierung ist nicht eingeschlossen. Bitte reservieren Sie Ihren Sitz-
platz vor Abreise in Ihrem Heimatbahnhof (2. Klasse € 4,– / 1. Klasse € 5,–
je Fahrtrichtung, inkl. einerAnschlussreservierung). 

Für die Benutzung der ICE-Sprinter (einzelne ICE-Züge zwischen Frankfurt,
Hamburg, Berlin und München) ist ein Aufpreis pro Person und Richtung in
Höhe von € 16,– für die 1. Wagenklasse und € 11,– für die 2. Wagenklasse
zu zahlen.  Das Reservierungsentgelt für den ICE-Sprinter ist in diesem Auf-
preis bereits enthalten.

Achtung BahnCard-Inhaber: Die in der Übersicht aufgeführte BahnCard-Er-
mäßigung gilt für alle Reisenden mit gültiger BahnCard. Bei unseren Sonder-

preisen wird nicht nach der BahnCard-25 oder -50 unterschieden. Vergessen
Sie nicht, auf der Reise Ihre BahnCard mitzuführen. 

Diese Fahrkarten sind nur in Verbindung mit einer Reise von uns bei uns buch-
bar. Der Teilnehmerausweis/Voucher, den Sie mit den Reiseunterlagen von uns
erhalten, muss im Zug bei der Fahrscheinkontrolle vorgezeigt werden

Allgemeine Hinweise zu unseren Kreuzfahrten 2010

In den jeweiligen Leistungstabellen der einzelnen Kreuzfahrten weisen wir
auf bereits eingeschlossene oder gegen Aufpreis zu buchende An- bzw. Rück-
reisemöglichkeiten per Bus oder Flug hin. Selbstverständlich haben Sie zu-
sätzlich aber auch die Möglichkeit, den Abfahrts- und Rückkehrort Ihrer ge-
wünschten Kreuzfahrt oder den jeweiligen Zustiegsort oder Abflughafen per

Bahn zu erreichen. Innerdeutsch bieten wir Ihnen äußerst preisgünstige RIT-
Bahnfahrkarten, die nur in Verbindung mit einer Pauschalreise buchbar sind.
Bitte ent neh men Sie die Preise der folgenden Tabelle und geben Sie Ihren
Fahrkartenwunsch frühzeitig – möglichst schon mit der Buchung – an.

Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt
2. Klasse 1. Klasse

Preis pro Preis pro Erwachs. Preis pro Preis pro Erwachs.
Erwachs. mit BahnCard Erwachs. m. BahnCard First

Stufe 1
bis 400 km € 59,– € 44,– € 95,– €  80,–

Stufe 2
ab 401 km € 99,– € 84,– € 170,– €  155,–
Alle Preise gelten in € für die Hin- und Rückfahrt für Reisen beginnend zwischen
01.11.2009 und 31.10.2010. Rückerstattung vor Reisebeginn gegen € 15,– Bearbei-
tungsgebühr pro Person, nach Reisebeginn nicht möglich. Tarifstand 05/2009

An- und Rückreise
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Bei Vollchartern

kostenloses

Rücktrittsrecht

bis 01.10.2009

Wir empfehlen dringend den

Abschluss einer der angebotenen

Reisever sicherungen,
insbesondere der Rücktritts-
 kostenversicherung
(Buchungswunsch bitte auf dem 
An melde formular ankreuzen)!

Freie Bahn für eine entspannte Anreise

Wir empfehlen Ihnen den TEfRa-Gepäckservice, der Ihr Reisegepäck von
der Haustür bis zum Schiff und zurück befördert. Bestellung ist 4 Tage vor
Reisebeginn möglich. 2 Tage vor der Kreuz-
fahrt wird Ihr Gepäck abgeholt. Die Ab-
wicklung und Abrechnung erfolgt direkt mit
TEfRa über Kredit- oder EC-Karte bzw. per
Lastschrift.
Service-Nummer: 0800/5002352 oder im
Internet unter www.tefra-log.de
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Biblische Reisen GmbH

Reisebedingungen
Sehr geehrte Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reisebedingungen durch. Sie
werden, so weit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen als Reiseteilnehmer/in – nach-
stehend „Kunde“* genannt – und uns, der Biblische Reisen GmbH als Reiseveranstalter – nach-
stehend „BiR“ genannt – im Falle Ihrer Buchung zustande kommenden Reisevertrages. Diese
Reisebedingungen ergänzen die Vorschriften über den Pauschal reisevertrag der §§ 651a ff BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung für Reiseveranstalter und füllen
diese aus.

1. Anmeldung, Reisebestätigung
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich auf dem vorgesehe-

nen Formular. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den Abschluss eines Reise vertrages
auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden
Informationen für die betreffende Reise in der Buchungs grundlage (Pros pekt, Katalog, An-
gebot) – soweit diese dem Kunden vorliegen – verbindlich an.

1.2. Der Kunde haftet gegenüber BiR für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtungen durch ausdrückli-
che und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder
das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungs -
umfang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungs bestäti gun gen erhält der
Kunde bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestätigung aus-
gehändigt.

1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues An-
gebot vor, an das BiR für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Kunde BiR ausdrücklich, durch Be-
zahlung der Anzahlung, des Reisepreises oder den Reiseantritt die Annahme erklärt. 

2. Bezahlung
2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651k Abs. 4

BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus der im Einzel-
fall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche nicht getroffen worden, beträgt die Anzah-
lung 20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine anderweitigen Verein-
barungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig,
wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 12.2.
abgesagt werden kann. 

2.3. Die Reiseunterlagen werden unverzüglich nach Eingang der Restzahlung übermittelt. 
2.4. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, kein gesetzliches oder vertragliches Rück tritts-

recht des Kunden besteht und BiR zur mangelfreien Erbringung der Reiseleistung bereit und
in der Lage ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Aus-
händigung der Reiseunterlagen, bzw. die Inanspruchnahme der Reise leistungen.

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Bu-

chungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige Reise ver mittler

sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Verein barungen zu treffen,
die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung von BiR hinausgehen oder
im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reise vertrages abändern.

3.3. Informationen in Orts- und Hotelprospekten sind für BiR nicht verbindlich, es sei denn, sie
wurden von BiR auf entsprechende Anfrage ausdrücklich schriftlich bestätigt.

4. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen
4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der „EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-

gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens“ vor oder spätestens
bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför derungs leistungen. 

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist
BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen,
die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Flug-
gesellschaft den Flug durchführt, wird er den Kunden informieren. 

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell schaft, wird
BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über
den Wechsel informieren. 

4.4. Die Mitteilung über die ausführenden Fluggesellschaften im Rahmen der Informa tions pflicht
von BiR begründet keinen vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförde-
rung mit der/den genannten Fluggesellschaft(en), soweit sich ein solcher Anspruch nicht

aus einer vertraglichen oder gesetzlichen Leistungspflicht von BiR ergibt. Soweit dies dem-
nach vertraglich in zulässiger Weise vereinbart ist, bleibt BiR ein Wechsel der Fluggesell-
schaft ausdrücklich vorbehalten. 

4.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen und die Unterrichtungen von BiR über einen Wech-
sel einer Fluggesellschaft bleiben die Ansprüche des Kunden nach der in Abs. 4.1. bezeich-
neten Verordnung, aus sonstigen anwendbaren EU-Verordnungen, sowie sonstige vertragli-
che oder gesetzliche Rechte unberührt. 

4.6. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte „Black List“ Fluggesellschaften, denen die
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite
von BiR abrufbar und in den Geschäftsräumen von BiR einzusehen.

5. Leistungs- und Preisänderungen
5.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Rei-

severtrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von BiR nicht wider Treu
und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, so weit die Änderungen oder Ab-
weichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht be-
einträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

5.2. BiR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüg-
lich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird BiR eine kostenlose Umbuchung oder einen
kostenlosen Rücktritt anbieten.

5.3. Im Fall einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, ohne Ge-
bühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen Reise zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

6. Preisanpassung
BiR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Be-
förderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug hafen-
gebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse ent-
sprechend wie folgt zu ändern:

6.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, ins-
besondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgen-
den Be rechnung erhöhen:

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhö hungs  betrag
verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungs mittel ge-
forderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz
kann BiR vom Kunden verlangen.

6.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flug-
 hafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, an-
teiligen Betrag heraufgesetzt werden. 

6.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reise -
preis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für BiR verteuert hat. 

6.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reise termin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Um stände vor Ver-
 trags abschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für BiR nicht vorherseh-
bar waren. 

6.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden unverzüglich
zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preis-
erhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zu-
rückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen,
wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem An-
gebot anzubieten.

7. Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt, Umbuchung, Ersatzteilnehmer
7.1. Für Umbuchungen (Änderungen von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs- bzw. Ab-

 fahrtsort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen bei Kreuzfahrten, Verpfle gungsart),
auf deren Durchführung nach Vertragsabschluss seitens des Kunden kein Rechts anspruch be-
steht, wird, soweit BiR diese ermöglichen kann, von BiR bis 4 Wochen vor Reisebeginn eine Kos-
tenpauschale von € 25,– pro Person erhoben. Umbu chungs wünsche, die später als 4 Wochen
vor Reisebeginn bei BiR eingehen, können, sofern ihre Erfüllung überhaupt möglich ist, nur
nach Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Ziff. 7.3. und gleich-
zeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Bei Reisen, welche eine Flug be för derung mit
„Spar- und anderen Sondertarifen“ beinhalten, richtet sich die Umbuchungs- bzw. Stornie-
rungsgebühr für jeden Fall der Umbuchung oder Stornierung, die eine Ver än der ung hinsichtlich
des Fluges betrifft, nach den Bedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft. 

7.2. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus Be-
weissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

7.3. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berücksichtigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher anderweitiger Verwendung der Rei-
seleistung folgende pauschale Entschädigung pro Person zu:

a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienflügen, bei Bahn- und Busreisen sowie bei See- und
Flusskreuzfahrten im Vollcharter
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
bei Rücktritt am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigflügen
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
bei Rücktritt am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucherkontingent
arbeitet 
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises
vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 70% des Reisepreises
bei Rücktritt am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises
Bei manchen Sonderangeboten verzichtet BiR unter bestimmten Voraussetzungen und unter
Einhaltung vorgegebener Termine auf die Geltendmachung von Rück trittskosten. Beachten
Sie hierzu bitte die besonderen Hinweise in der Reiseaus schreibung.

Fortsetzung auf Seite 43
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Die Bilblische Reisen GmbH hat über die Touristik Assekuranz Ser-
vice GmbH – Versicherungsmakler (TAS) einen Rahmen-Ver  sich e -
 rungs vertrag geschlossen, der Ihnen die Möglichkeit zur
Ab  siche rung Ihrer gebuchten Reise gemäß nachstehender Produkt   -
be schrei bungen bietet.
Durch Zahlung des ausgewiesenen Einmalbeitrags aus den Beitragstabellen
erklären Sie Ihren Eintritt in den Rahmen-Versicherungsvertrag. Es besteht so-
fortiger Versicherungsschutz.

1. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
Wenn Sie von einer Reise zurücktreten müssen, werden Ihnen die vereinbarten
Stornokosten erstattet. Versicherte Rücktrittsgründe sind z. B. unerwartete
schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Tod – auch von An ge hörigen –, uner -
wartete betriebsbedingte Kündigung, Schaden am Eigentum (z. B. Feuer) und
vieles mehr.

Der Eintritt in den Rahmen-Versicherungsvertrag zur Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung muss spätestens 30 Tage vor planmäßigem Reisebeginn er-
folgen. Bei Reisebuchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn ist der
Ver sicherungsabschluss für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung nur am
 Bu chungstag, spätestens am folgenden Werktag, möglich.

2. Reiseabbruch-Versicherung
Wird die Reise aus versichertem Grund abgebrochen, ersetzt der Versiche-
rer z. B. zusätzliche Rückreisekosten bzw. den anteiligen Reisepreis für
nicht genutzte Reiseleistungen.

Wenn nicht gesondert vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in 1. und 2.
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mind. € 25,-- pro Person.

3. Auslands-Reise-Krankenversicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland erstattet der Versicherer Ihnen die
Kosten für:
A Ambulante Behandlungen beim Arzt oder Zahnarzt, Medikamente, statio-

näre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich Operationen
A Medizinisch sinnvolle Rücktransporte (auch Rettungsflüge)
A Überführung im Todesfall

4. Medizinische Notfall-Hilfe
A Notruf-Service weltweit rund um die Uhr
A Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis max. € 5.000,--
A Organisation aller notwendigen Maßnahmen bei Krankheit und Unfall inkl.

Kostenvorschuss gegenüber dem Krankenhaus

5. Reise-Gepäckversicherung
Wenn Ihr Reisegepäck abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird, er-
setzt der Versicherer den Schaden
A bis zu € 1.500,-- je Person

6. Rundum Sorglos-Service
Der Versicherer erbringt duch seine Notrufzentrale im 24-Stunden-Service
Beistandsleistungen bei Notfällen, die Ihnen während der Reise zustoßen.

7. Verspätungsschutz
Der Versicherer erstattet die Mehrkosten z. B.
A für notwendige Ersatzkäufe bis zu € 250,-- bei verspätet ausgeliefertem

Reisegepäck

Geltungsbereich weltweit/Versicherungsdauer max. 31 Tage

Versicherer für die Auslands-Reise-Krankenversicherung ist die Union Kran-
kenversicherung AG, Peter-Zimmer-Str. 2, D-66123 Saarbrücken. Versi-
cherer für alle anderen Sparten die Union Reiseversicherung AG,
Maximilian str. 2, D-80530 München.

Hinweise:
Die Produktbeschreibungen geben den Versicherungsumfang und die Be-
dingungen nur beispielhaft wieder. Maßgebend für den Versicherungsschutz
sind die Allgemeine Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der
Touristik Assekuranz Service GmbH (TAS) VB-TAS 2009, die Ihnen mit der
Buchungsbestätigung zugehen.

Schadenanzeigen sowie die Versicherungsbedingungen erhalten Sie im Inter-
net unter www.tas-ass.de.

Reisedauer                                       Europa*                                  Weltweit                     
                                                     Preis pro Person                      Preis pro Person

10 Tage   € 17,--            FX202                € 29,--           FX502           
17 Tage € 29,--            FX204                € 46,--           FX504           
31 Tage € 44,--            FX206                € 59,--           FX506

Rundum-Sorglos-Paket
Leistungen siehe 3. bis 7.

Touristik Assekuranz Service GmbH Versicherungsmakler . Walther-von-Cronberg-Platz 15 . D-60594 Frankfurt/Main . www.tas-ass.de

... einfach abschließen durch 
Ankreuzen auf dem Anmeldeformular!

Auslands-Reise-Krankenversicherung 
mit Medizinischer Notfallhilfe zum Einzelabschluss 
Leistungen siehe 3. und 4.

* Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren,     
Madeira, Spitzbergen

Reisepreis bis                        mit 20 % Selbstbehalt                       ohne Selbstbehalt              
                                                      Leistungen siehe 1. und 2.                            Leistungen siehe 1. und 2.

Preis pro Person Produkt-Nr. Preis pro Person Produkt-Nr.

€  1.250,--   €   35,-- RAS01     €   51,-- RAO01
€  1.500,--    €   43,-- RAS02     €   59,-- RAO02
€  2.000,--   €   54,-- RAS03     €   75,-- RAO03
€  2.500,--    €   72,-- RAS04     €   97,-- RAO04
€  3.000,--    €   88,-- RAS05     € 119,-- RAO05
€  3.500,--   € 109,-- RAS06     € 147,-- RAO06
€  4.000,--    € 118,-- RAS07     € 164,-- RAO07
€  5.000,--   € 135,-- RAS08     € 201,-- RAO08
€  6.000,--    € 179,-- RAS09     € 248,-- RAO09
€  7.000,--    € 208,-- RAS10     € 268,-- RAO10
€  8.000,--   € 237,-- RAS11     € 307,-- RAO11
€10.000,--    € 297,-- RAS12     € 386,-- RAO12

Reise-Rücktrittskosten- und 
Reiseabbruch-Versicherung ( Dringend empfohlen! )
Leistungen siehe 1. und 2.

Reisedauer                                       Europa*                    
pro Person pro Person

bis 64 Jahre ab 65 Jahre

10 Tage                   € 6,--  KM234     € 12,--  KM334

17 Tage                   € 12,--  KM238     € 24,--  KM338

31 Tage                   € 22,--  KM242     € 42,-- KM342

Reisedauer                                    Weltweit                  
pro Person pro Person

bis 64 Jahre ab 65 Jahre

10 Tage                   € 10,--  KM634    € 19,--  KM734

17 Tage                   € 19,--  KM638    € 38,--  KM738

31 Tage                   € 37,--  KM642    € 72,--  KM742

BiblischeReisen_Tas_Anzeige_V6:Layout 1  10.07.09  07:58  Seite 1

42

Anzeige



7.4. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesentlich ge-
ringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entsprechend vorstehender Rege-
lung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der tatsächlich angefal-
lenen Kosten verpflichtet.

7.5. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine konkret zu be-
rechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die Ent-
schädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen. 

7.6. Bis zum Reisebeginn kann der Kunde verlangen, dass statt dem vorgesehenen Reise -
teilnehmer ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. BiR kann
dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reise erfor der nissen
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anord nun gen
entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Kunde als Ge-
samtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehr-
kosten. Für die Bearbeitung erhebt BiR ein neben den entstehenden Mehrkosten vom Kun-
den zu entrichtendes Bearbei tungsentgelt von € 25,-. 

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen
zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Kunden auf anteilige
Rückerstattung. BiR wird sich jedoch bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten
Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche
Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen
entgegenstehen. BiR bezahlt an den Kunden die ersparten Aufwen dungen zurück, sobald und
so weit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an BiR zurückerstattet worden
sind.

9. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
9.1. BiR informiert im Reisekatalog bzw. in der Reiseausschreibung über die obigen Bestim -

mungen, die für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für deut-
sche Staatsbürger erteilt, bei denen keine besonderen Verhältnisse gegeben sind. In der Per-
son des Kunden begründete persönliche Verhältnisse (z. B. Doppel staats bürger schaft,
Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können dabei nicht
berücksichtigt werden, so weit sie BiR nicht ausdrücklich vom Kunden mitgeteilt worden
sind.

9.2. BiR wird den Kunden vor Vertragsabschluss über etwaige Änderungen der in der Reise aus -
schreibung wiedergegebenen vorstehenden Vorschriften informieren.

9.3. So weit BiR ihrer Hinweispflicht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nachkommt,
ist der Kunde zur Einhaltung der für die Reise geltenden Bestimmungen selbst verpflichtet,
es sei denn, dass sich BiR ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Be schei nigungen
usw. verpflichtet hat. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rück trittskosten, die aus
der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu Lasten des Kunden, ausge-
nommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nicht infor mation von BiR bedingt
sind. 

9.4. Wenn BiR im Einzelfall die Beschaffung übernommen hat, haftet sie auch dann nicht für die
rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen Zugang solcher Unterlagen, es sei denn, dass
BiR die Verzögerung zu vertreten hat.

10. Haftung
10.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die Haf-

tung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde 
oder

b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul -
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

10.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusam men hang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus flüge, Sport ver -
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleis tungen von und zum ausge-
schriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reise ausschreibung und der
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Be-
standteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch a) für Leistungen, welche die Be-
förderung des Kunden vom ausge schrie benen Ausgangs ort der Reise zum ausgeschriebenen
Zielort, Zwischenbe för derungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise
beinhalten, b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-
, Aufklärungs- oder Organisations pflichten von BiR ursächlich geworden ist.

11. Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden
11.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige durch den Kun-

den ist bei Reisen mit BiR dahingehend konkretisiert, dass der Kunde verpflichtet ist, auf-
tretende Mängel unverzüglich der von BiR eingesetzten Reiseleitung oder der örtlichen
Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

11.2. Ist von BiR keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Vereinba-
rungen auch nicht geschuldet, so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unverzüglich Nach-
richt über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit BiR
kann unter folgender Adresse aufgenommen werden:
Biblische Reisen GmbH,
Silberburgstraße 121, 
70176 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 19 25-0, 
Telefax (0711) 6 19 25-811,
E-Mail: info@biblische-reisen.de

11.3. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden obliegende Män-
gelanzeige unverschuldet unterbleibt.

11.4. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Ansprüche namens
BiR anzuerkennen.

11.5. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beförderungs unter -
nehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Be för der -
ungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne An-
zeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes.

11.6. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet BiR innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Be-
 stimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungs grün den
zweck mäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde die
Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Der
Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich
ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert wird, oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Erfolgt

nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den Kunden,
so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung nach den §§ 651 e Abs. 3 und Abs.
4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung wegen höherer Gewalt) bleibt hiervon un-
berührt.

11.7. Die gesetzliche Obliegenheit des Kunden nach § 651 g Abs. 1 BGB, reisevertragsrechtliche
Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Be-
endigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen, wird in Bezug auf
den mit BiR abgeschlossenen Reisevertrag wie folgt konkretisiert: 

a) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde aus-
schließlich nach Reiseende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen
Rückreisedatum gegenüber BiR geltend zu machen. 

b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber BiR unter der in vorstehend unter
Ziff. 11.2. angegebenen Anschrift erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird drin-
gend empfohlen. 

12. Rücktritt und Kündigung durch BiR
12.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde die Durchfüh-

rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhaltig stört oder wenn sich der
Kunde in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt BiR, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; BiR muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen,
die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen
erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge. Die von
BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrück-
lich bevollmächtigt, die Interes sen von BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 

12.2. BiR kann vom Reisevertrag bei Nichterreichen einer in der Reiseausschreibung festgelegten
Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zurücktreten:

a) BiR ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nicht-
 durchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rück tritts erklärung un-
 ve rzüglich zuzuleiten. Ein Rücktritt später als drei Wochen vor Reisebeginn ist nicht zuläs-
sig.

b) Im Falle des Rücktritts kann der Kunde die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise ver-
langen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus
ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der Rück tritts -
erklärung von BiR dieser gegenüber geltend zu machen.

c) Nimmt der Kunde nicht an einer Ersatzreise teil, werden von ihm an BiR geleistete Zahlun-
gen unverzüglich voll zurückerstattet.

13. Verjährung, Abtretungsverbot
13.1. Ansprüche des Kunden gegenüber BiR, gleich aus welchem Rechtsgrund – jedoch mit Aus-

nahme der Ansprüche des Kunden aus unerlaubter Handlung – verjähren nach einem Jahr,
ab dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. Schweben zwischen dem Kunden und BiR
Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Um-
stände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Kunde oder BiR die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hem-
mung ein.

13.2. Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Kunden aus Anlass der Reise, gleich aus welchem
Rechts grund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist die gerichtliche
Geltend machung der vorbezeichneten Ansprüche des Kunden durch Dritte in eigenem Namen
unzulässig.

14. Rechtswahl und Gerichtsstand
14.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und BiR findet aus-

schließlich deutsches Recht Anwendung.
14.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen BiR im Ausland für die Haftung des Reise veranstalters

dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfol-
gen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. 

14.3. Der Kunde kann BiR nur an deren Sitz verklagen. 
14.4. Für Klagen von BiR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen

gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Auf enthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts stand der Sitz
von BiR vereinbart. 

14.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler

Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und BiR anzuwenden sind, etwas
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmun gen im
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die hier
aufgeführten Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vor schriften.

* Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde“, „Auftraggeber“, „Reiseleiter“ etc. wurde von uns gewählt, um
der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Formulierung in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine übersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewähr-
leisten und bedeutet auf keinen Fall eine Missachtung unserer weiblichen Klientel.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung im Juli 2009
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